
 

  

S 13 KR 533/18

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Aachen
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 13
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 13 KR 533/18
Datum 14.05.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 KR 479/19
Datum 16.12.2020

3. Instanz

Datum -

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens trÃ¤gt die KlÃ¤gerin.

Der Streitwert wird fÃ¼r die Zeit bis 27.02.2019 auf 20.400,00 EUR und fÃ¼r die
Zeit ab 28.02.2019 auf 6.900,00 EUR festgesetzt.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob die KlÃ¤gerin Anspruch auf Erstattung der in
einem Krankenhausbehandlungsfall gemÃ¤Ã� Â§ 275 Abs. 1c Satz 3 FÃ¼nftes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB V) gezahlten Aufwandspauschale von (zuletzt noch)
6.900,00 EUR hat.

Die Beklagte betreibt ein zugelassenes Krankenhaus. Dort behandelte sie in den
Jahren 2014 und 2015 die im Schriftsatz der KlÃ¤gerin vom 25.02.2019 namentlich
benannten 23 Versicherten der KlÃ¤gerin. Die Beklagte Ã¼bermittelte der
KlÃ¤gerin fÃ¼r jeden Behandlungsfall eine VergÃ¼tungsrechnung nebst den
erforderlichen Daten gemÃ¤Ã� Â§ 301 SGB V. Die KlÃ¤gerin beauftragte den
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Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der PrÃ¼fung des
Behandlungsfalles. Der MDK erhob im Rahmen des erteilten PrÃ¼fauftrages bei der
Beklagten weitere â�� Ã¼ber diejenigen nach Â§ 301 SGB V hinausgehende â��
Daten und machte diese, nÃ¤mlich Krankenhausentlassungsberichte, OP-Berichte,
AnÃ¤sthesieprotokolle, Beatmungsprotokolle, Intensivkurven, Fieberkurven,
Ã�rztliche und Pflegeverlaufsdokumentationen, Laborberichte, Befundberichte
und/oder die komplette Krankenakte, zur Grundlage seiner jeweiligen Beurteilung.
Die PrÃ¼fungen des MDK fÃ¼hrten in keinem der 23 FÃ¤lle zu einer Minderung des
Abrechnungsbetrages. Die KlÃ¤gerin zahlte der Beklagten nicht nur die in Rechnung
gestellten VergÃ¼tungen, sondern auch fÃ¼r jeden Behandlungsfall die
Aufwandspauschale gemÃ¤Ã� Â§ 275 Abs. 1 Satz 3 SGB V in HÃ¶he von 300,00
EUR, insgesamt 6.900,00.

Am 07.11.2018 hat die KlÃ¤gerin Klage auf Zahlung von 20.400,00 EUR (fÃ¼r 45
PrÃ¼ffÃ¤lle Ã¡ 300,00 EUR) erhoben. Mit Schriftsatz vom 25.02.2019 hat sie die
Klage teilweise â�� in Bezug auf 45 PrÃ¼ffÃ¤lle (13.500,00 EUR) â��
zurÃ¼ckgenommen und die Klageforderung auf 6.900,00 EUR beschrÃ¤nkt. Sie
vertritt die Auffassung, bei einer AbrechnungsprÃ¼fung nach Â§ 301 SGB V auf
sachlich-rechnerische Richtigkeit sei kein Anspruch auf eine Aufwandspauschale
entstanden. Die KlÃ¤gerin verweist auf die Urteile des Ersten Senats des
Bundessozialgerichts (BSG) vom 25.10.2016 (B 1 KR 22/16 R), 28.03.2017 (B 1 KR
23/16 R) und vom 23.05.2017 (B 1 KR 24/16 R) sowie zuletzt das Urteil des
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) vom 13.12.2018 (L 5 KR
738/16).

Die KlÃ¤gerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, ihr 6.900,00 EUR nebst Zinsen
in HÃ¶he von zwei Prozentpunkten Ã¼ber dem Basiszinssatz seit RechtshÃ¤ngigkeit
(07.11.2018) zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie hÃ¤lt die RÃ¼ckforderung fÃ¼r unbegrÃ¼ndet. Sie verweist auf das Urteil des
Sozialgericht Aachen vom 04.09.2018 (S 14 KR 94/18). Sie meint, die AnsprÃ¼che
der KlÃ¤gerin seien verwirkt, die RÃ¼ckforderung verstoÃ�e gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben. Die Beklagte habe darauf vertrauen kÃ¶nnen, dass die von
der KlÃ¤gerin vorbehaltlos gezahlten BetrÃ¤ge nicht zurÃ¼ckgefordert werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kÃ¶nnten sich die
Krankenkassen grundsÃ¤tzlich auf die Schlussrechnung eines Krankenhauses schon
im laufenden Haushaltsjahr verlassen, in dem die Rechnung gestellt wurde. Dies
gelte auch in der umgekehrten Konstellation. Auch die KrankenhÃ¤user seien auf
eine tragfÃ¤hige Kalkulation von Einnahmen und Ausgaben angewiesen und
kÃ¶nnten darauf vertrauen, dass eine RÃ¼ckforderung jedenfalls nach Ablauf des
auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres nicht erfolge.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der zwischen den Beteiligten gewechselten SchriftsÃ¤tze und den sonstigen Inhalt
der Gerichtsakte, die bei der Entscheidung vorgelegen haben, Bezug genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Kammer konnte durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden, weil
sich die Beteiligten mit dieser Verfahrensweise Ã¼bereinstimmend einverstanden
erklÃ¤rt haben (Â§ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG).

Das Gericht kann in der Sache entscheiden. Insbesondere muss nicht zunÃ¤chst
Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin und die Bitte der Beklagten auf Anordnung des
Ruhens des Verfahrens rechtskrÃ¤ftig entschieden worden sein. Vielmehr kann
darÃ¼ber auch in den GrÃ¼nden des die Klage abweisenden Urteils entschieden
werden (VG KÃ¶ln, Urteile vom 09.07.2013 â�� 14 K 4793/11 â�� und vom
21.01.2014 â�� 14 K 3986/11 â�� m.w.N.).

Der Antrag der Beteiligten, das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, wird abgelehnt.

Nach Â§ 202 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat das Gericht das Ruhen des Verfahrens
anzuordnen, wenn beide Parteien dies beantragen und anzunehmen ist, dass wegen
Schwebens von Vergleichsverhandlungen oder aus sonstigen wichtigen GrÃ¼nden
diese Anordnung zweckmÃ¤Ã�ig ist. Zwar wÃ¼nschen die Beteiligten
Ã¼bereinstimmend das Ru-hen des Verfahrens. Der Grund dafÃ¼r ist jedoch nicht
das Schweben von Vergleichsverhandlungen, sondern der Umstand, dass das LSG
NRW in einem vergleichbaren Verfahren durch Urteil vom 13.12.2018 (L 5 KR
738/16) auf die Berufung der Krankenkasse gegen das Urteil der Kammer vom
13.09.2016 (S 13 KR 410/15) das erstinstanzliche Urteil geÃ¤ndert und den
Anspruch der Krankenkasse auf RÃ¼ckzahlung von Aufwandspauschalen
grundsÃ¤tzlich bejaht hat. Gegen das LSG-Urteil ist inzwischen Revision beim BSG
(B 1 KR 15/19 R) eingelegt worden. Aus Sicht der Kammer ist es nicht
zweckmÃ¤Ã�ig, das vorliegende Verfahren deshalb ruhend zu stellen. Weder steht
fest, wie lange das weitere Verfahren beim BSG und ggf. anschlieÃ�end beim
Bundesverfassungsgericht dauert, noch ist gesichert, dass ein rechtskrÃ¤ftiger
Abschluss des beim BSG anhÃ¤ngigen Verfahrens zur unstreitigen Erledigung des
vorliegenden Verfahrens fÃ¼hrt. Dieser Rechtsstreit ist entscheidungsreif, weshalb
die Kammer nicht ein Ruhen des Verfahrens, sondern eine Entscheidung Ã¼ber die
Klage fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�ig hÃ¤lt.

Die Klage ist als (echte) Leistungsklage nach Â§ 54 Abs. 5 SGG zulÃ¤ssig. Bei einer
auf Erstattung angeblich Ã¼berzahlter Aufwandspauschalen gerichteten Klage einer
Krankenkasse gegen einen KrankenhaustrÃ¤ger handelt es sich um einen so
genannten Parteienstreit im GleichordnungsverhÃ¤ltnis, in dem eine Regelung
durch Verwaltungsakt nicht in Betracht kommt (vgl. BSG, Urteil vom 17.06.2000 â��
B 3 KR 33/99; Urteil vom 23.07.2002 â�� B 3 KR 64/01 R). Ein Vorverfahren war
mithin nicht durchzufÃ¼hren, die Einhaltung einer Klagefrist nicht geboten.

Die Klage ist jedoch nicht begrÃ¼ndet.

I.

Die KlÃ¤gerin hat keinen aus Â§ 69 Abs. 1 S. 3 SGB V in entsprechender Anwendung

                             3 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGG/124.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=14%20K%204793/11
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=14%20K%203986/11
https://dejure.org/gesetze/SGG/202.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%205%20KR%20738/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%205%20KR%20738/16
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2013%20KR%20410/15
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%201%20KR%2015/19%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%203%20KR%2033/99
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%203%20KR%2064/01%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/69.html


 

von Â§ 812 BGB ableitbaren Ã¶ffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch (vgl. dazu
ausfÃ¼hrlich: BSG, Urteil vom 08.11.2011 â�� B 1 KR 8/11 R) auf RÃ¼ckzahlung
von 6.900,00 EUR. Die Beklagte ist insoweit nicht ungerechtfertigt bereichert, da die
KlÃ¤gerin ihr zu Recht in den 23 streitbefangenen BehandlungsfÃ¤llen jeweils eine
Aufwandspauschale gezahlt hat. Rechtsgrundlage der Zahlung war (und ist) Â§ 275
Abs. 1c Satz 3 SGB V.

Rechtsgrundlage des in den streitbefangenen BehandlungsfÃ¤llen geltend
gemachten VergÃ¼tungsanspruchs der Beklagten war Â§ 109 Abs. 4 SGB V i.V.m.
dem aus Â§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB V folgenden Krankenhausbehandlungsanspruch
der Versicherten. Die nÃ¤heren Einzelheiten Ã¼ber Aufnahme und Entlassung der
Versicherten, KostenÃ¼bernahme, Abrechnung der Entgelte sowie die
Ã�berprÃ¼fung der Notwendigkeit und Dauer der Krankenhausbehandlung sind in
den zwischen der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen einerseits und
verschiedenen Krankenkassen sowie den Landesver-bÃ¤nden der Krankenkassen
andererseits geschlossenen VertrÃ¤gen nach Â§ 112 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB V
geregelt. Es sind dies der zwar gekÃ¼ndigte, aber in der Ã�bergangszeit bis zum
Abschluss eines neuen Vertrages offensichtlich weiter angewandte Vertrag Ã¼ber
"Allgemeine Bedingungen der Krankenhausbehandlung" (KBV) und der Vertrag zur
"Ã�berprÃ¼fung der Notwendigkeit und Dauer der Krankenhausbehandlung"
(KÃ�V).

Nach Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V sind die Krankenkassen in den gesetzlich
bestimmten FÃ¤llen oder wenn es nach Art, Schwere, Dauer oder HÃ¤ufigkeit der
Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet, "bei
Erbringung von Leistungen, insbesondere zur PrÃ¼fung von Voraussetzungen, Art
und Umfang der Leistung sowie bei AuffÃ¤lligkeiten zur PrÃ¼fung der
ordnungsgemÃ¤Ã�en Abrechnung" eine gutachtliche Stellungnahme des MDK
einzuholen. Hierzu bestimmt Â§ 275 Abs. 1c SGB V in der hier maÃ�geblichen bis
31.12.2015 geltenden Fassung, dass bei Krankenhausbehandlung nach Â§ 39 eine
PrÃ¼fung nach Abs. 1 Nr. 1 zeitnah durchzufÃ¼hren ist (Satz 1), die PrÃ¼fung nach
Satz 1 spÃ¤testens sechs Wochen nach Eingang der Abrechnung bei der
Krankenkasse einzuleiten und durch den Medizinischen Dienst dem Krankenhaus
anzuzeigen ist (Satz 2) und, falls die PrÃ¼fung nicht zu einer Minderung des
Abrechnungsbetrages fÃ¼hrt, die Krankenkasse dem Krankenhaus eine
Aufwandspauschale in HÃ¶he von 300,00 EUR zu entrichten hat (Satz 3). Auf der
Grundlage dieser gesetzlichen Vorgaben haben in den streitbefangenen FÃ¤llen

â�� die KlÃ¤gerin eine PrÃ¼fung der jeweiligen Krankenhausabrechnungen durch
den MDK zwecks Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme eingeleitet,

â�� die KlÃ¤gerin, da die PrÃ¼fung nicht zu einer Minderung des
Abrechnungsbetrages gefÃ¼hrt hat, der Beklagten fÃ¼r jeden der 23 PrÃ¼ffÃ¤lle
eine Aufwandspauschale in HÃ¶he von 300,00 EUR gezahlt.

Aus dem Inhalt der gutachtlichen Stellungnahmen des MDK ergibt sich, dass dieser
in allen streitbefangen PrÃ¼ffÃ¤llen beim Krankenhaus Daten durch Anforderung
von medizinischen Unterlagen erhoben und seiner Stellungnahme zugrunde gelegt
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hat.

Da diese Datenerhebung und PrÃ¼fung der Krankenhausrechnungen nicht zu einer
Minderung der AbrechnungsbetrÃ¤ge fÃ¼hrte, hat die KlÃ¤gerin in Kenntnis der
Voraussetzungen des Â§ 275 Abs. 1c Satz 3 SGB V die Aufwandspauschalen gezahlt.

Soweit die KlÃ¤gerin meint, sie habe die Aufwandspauschalen zu Unrecht gezahlt,
weil es sich in den FÃ¤llen um eine PrÃ¼fung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit
der Abrechnung gehandelt habe und diese PrÃ¼fung nicht den Vorgaben des Â§
275 Abs. 1c SGB V unterlegen hÃ¤tte, weshalb sie berechtigt sei, die
Aufwandspauschalen von der Beklagten zurÃ¼ckzufordern, verkennt sie die
Rechtslage sowohl hinsichtlich der Geltung des Â§ 275 Abs. 1c SGB V als auch
hinsichtlich der Folgen der Rechtsprechung des BSG, konkret in den Urteile vom
25.10.2016 (B 1 KR 16/16 R, B 1 KR 18/16 R, B 1 KR 19/16 R und B 1 KR 22/16), vom
28.03.2017 (B 1 KR 23/16 R und B 1 KR 29/16 R) sowie vom 23.05.2017 (B 1 KR
24/16 R und B 1 KR 28/16 R) in Bezug auf zurÃ¼ckliegende abgeschlossene
Sachverhalte.

Die vom 1. Senat des BSG erstmals in drei Urteilen vom 01.07.2014 (B 1 KR 29/13 R
, B 1 KR 1/13 R und B 1 KR 48/12 R) vorgenommene Unterscheidung einer
"AuffÃ¤lligkeitsprÃ¼fung" und einer PrÃ¼fung der "sachlich-rechnerischen
Richtigkeit" von Krankenhausabrechnungen findet im Gesetz keine StÃ¼tze.
Insbesondere fehlt es fÃ¼r eine PrÃ¼fung der "sachlich-rechnerischen Richtigkeit"
von Krankenhausrechnungen durch den MDK unter Erhebung von Daten beim
Krankenhaus auÃ�erhalb des PrÃ¼fregime des Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 1c SGB V
an jeglicher gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Grundlage. AusschlieÃ�lich
fÃ¼r den Bereich der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung bestimmt Â§ 106a Abs. 2 Satz
1 SGB V, dass die kassenÃ¤rztliche Vereinigung â�� nicht der MDK (!) â�� "die
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Abrechnungen" der an der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden Ã�rzte und Einrichtungen feststellt.
FÃ¼r die PrÃ¼fung von Krankenhausabrechnungen unter Beteiligung des MDK
gelten allein die Â§Â§ 275 bis 277 SGB V.

Allerdings fÃ¼hrt nicht jedwede Beteiligung des MDK an einer PrÃ¼fung der
Krankenhaus-abrechnung zur Anwendung von Â§ 275 Abs. 1c SGB V. Als Grundlage
des PrÃ¼fverfah-rens hat das Krankenhaus im Rahmen der wechselseitigen
Leistungsbeziehungen zur Krankenkasse diejenigen Angaben zu machen und
Unterlagen beizubringen, die zur Beurteilung der
KrankenhausbehandlungsbedÃ¼rftigkeit im Einzelfall erforderlich sind. Hierzu hat
das BSG im Urteil vom 22.04.2009 (B 3 KR 24/07 R, Rz. 15 bis 20) grundlegend
ausgefÃ¼hrt:

"a) Rechtsgrundlage der Auskunftsverpflichtung ist Â§ 100 Abs. 1 Satz 3 SGB X.
Danach ist das Krankenhaus verpflichtet, dem LeistungstrÃ¤ger "im Einzelfall auf
Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit es fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung von dessen
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich" ist und entweder der Betroffene
eingewilligt hat (Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB X) oder dies gesetzlich zugelassen
ist (Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB X) ; DemgemÃ¤Ã� kÃ¶nnen im Rahmen eines bis
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zu dreistufigen PrÃ¼fverfahrens Auskunfts- und Mitwirkungspflichten wie folgt
bestehen:

b) Zwingend, nÃ¤mlich iS von Â§ 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB X gesetzlich
zugelassen, sind auf der ersten Stufe der Sachverhaltserhebung die Angaben nach 
Â§ 301 Abs. 1 SGB V. Danach besteht die Pflicht, der Krankenkasse bei
Krankenhausbehandlung u.a. den Grund der Aufnahme sowie die
Einweisungsdiagnose und die Aufnahmediagnose zu Ã¼bermitteln (Â§ 301 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 SGB V). Hiermit ist aus datenschutzrechtlichen GrÃ¼nden
abschlieÃ�end und enumerativ aufgelistet, welche Angaben der Krankenkasse bei
einer Krankenhausbehandlung ihrer Versicherten auf jeden Fall zu Ã¼bermitteln
sind (vgl. BT-Drucks 12/3608, 124). Dazu rechnen u.a. die Stammdaten des
Versicherten, Detaildaten Ã¼ber Aufnahme, Verlegung, Art der Behandlung und
Entlassung einschlieÃ�lich der An-gabe des einweisenden Arztes mit
Einweisungsdiagnose, Aufnahmediagnose und Ã�nderung von Diagnosen, die
medizinische BegrÃ¼ndung fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung der Verweildauer sowie Datum
und Art der durchgefÃ¼hrten Operationen und Prozeduren, nicht hingegen die
Behandlungsunterlagen der Versicherten, die in Â§ 301 SGB V nicht erwÃ¤hnt sind
(vgl. BSGE 90, 1 = SozR 3-2500 Â§ 112 Nr. 3). Nach der zu Grunde liegenden
Vorstellung sind damit die Mindestangaben bezeichnet, die die Krankenkasse
insbesondere zur ordnungsgemÃ¤Ã�en Abrechnung und zur Ã�berprÃ¼fung der
Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung benÃ¶tigt (vgl. BT-Drucks 12/3608,
124). GenÃ¼gt die Anzeige schon diesen (Mindest-)Anforderungen nicht, fehlt es
bereits an der FÃ¤lligkeit der VergÃ¼tungsforderung (BSG SozR 4-2500 Â§ 109 Nr.1
RdNr. 12).

DarÃ¼ber hinaus normiert Â§ 2 Abs. 1 Satz 2 KÃ�V eine weitere â�� vertraglich
vereinbarte â�� Pflicht des Krankenhauses. Besteht nÃ¤mlich aus Sicht der
Krankenkasse in EinzelfÃ¤llen Anlass, die Notwendigkeit und Dauer der
stationÃ¤ren Behandlung zu Ã¼berprÃ¼fen, so kann die Krankenkasse vor
Beauftragung des MDK unter Angabe des Ã�berprÃ¼fungsanlasses eine
Stellungnahme des Krankenhauses zu den einzelnen BehandlungsfÃ¤llen anfordern.
Das Krankenhaus hat sodann die Notwendigkeit und/oder Dauer der stationÃ¤ren
Behand-lung mittels Kurzberichts zu erlÃ¤utern (Â§ 2 Abs. 1 Satz 3 KÃ�V). Die
Weitergabe solcher Daten verletzt nicht die Ã¤rztliche Schweigepflicht oder den
Datenschutz (vgl. auch Â§ 15 KBV). Diese ergÃ¤nzende Berichtspflicht umfasst
jedoch nicht die Ã�bersendung von Ã¤rztlichen Unterlagen an die Krankenkasse und
ist auf begrÃ¼ndete EinzelfÃ¤lle zu beschrÃ¤nken. Daraus folgt, dass die
Krankenkasse dieses Instrumentarium keinesfalls als eine Art "Regelanfrage"
ausgestalten darf; der Kurzbericht soll lediglich dazu dienen, die
Entscheidungsgrundlage der Krankenkassen vor Einschaltung des MDK zu erweitern
und konkrete Zweifel auszurÃ¤umen.

c) ErschlieÃ�en sich die Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung oder weitere
Abrechnungsvoraussetzungen den â�� medizinisch in der Regel nicht besonders
ausgebildeten â�� Mitarbeitern der Krankenkasse aufgrund der Angaben nach Â§
301 SGB V oder eines Kurz-berichts nicht selbst, ist auf der zweiten Stufe der
Sachverhaltserhebung ein PrÃ¼fverfah-ren nach Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
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einzuleiten. Danach ist beim MDK eine gutachtliche Stellungnahme einzuholen,
wenn die vom Krankenhaus erteilten Informationen zur PrÃ¼-fung insbesondere von
Voraussetzung, Art und Umfang der Krankenhausbehandlung nicht ausreichen.
Dazu sind dem MDK nach Â§ 276 Abs. 1 Satz 1 SGB V jedenfalls diejenigen zur
Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen, die vom Krankenhaus zur
VerfÃ¼gung gestellt worden sind, also insbesondere die Angaben nach Â§ 301 SGB
V; vom Versicherten Ã¼berlassene Unterlagen sind bei dessen Zustimmung zur
VerfÃ¼gung zu stellen (Â§ 276 Abs. 1 Satz 2 SGB V). Der erkennende Senat hat
daraus abgeleitet, dass den Krankenkassen kein Recht zusteht, selbst in die
Ã¤rztlichen Behandlungsunterlagen Einsicht zu nehmen (BSGE 90, 1 = SozR 3-2500
Â§ 112 Nr. 3). Daraus folgt aber nicht, dass die Krankenkassen nach Bundesrecht
verpflichtet wÃ¤ren, Krankenhausrechnungen auch dann in voller HÃ¶he zu
begleichen, wenn sie innerhalb angemessener Frist substantiierte und der HÃ¶he
nach bezifferte Einwendungen gegen die Abrechnung geltend machen (BSG SozR
4-2500 Â§ 112 Nr. 3). Vielmehr erlegt Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB V den Krankenkassen
gerade die Pflicht auf, bei Zweifeln Ã¼ber die Erbringung von Leistungen,
insbesondere zur PrÃ¼fung von Voraussetzungen, Art und Umfang, sowie bei
AuffÃ¤lligkeiten zur PrÃ¼fung der ordnungsgemÃ¤Ã�en Abrechnung eine
gutachtliche Stellungnahme des MDK einzuholen (BSG, Urteil vom 20.11.2008 â�� B
3 KN 4/08 KR R , RdNr. 18; ebenso BSG, Urteil vom 16.12.2008 â�� B 1 KN 3/08 KR
R , jeweils RdNr.32).

Diese schon von Gesetzes wegen vorgesehene PrÃ¼fpflicht der Krankenkassen wird
in Â§ 2 Abs. 1 Satz 4 KÃ�V ausdrÃ¼cklich wiederholt, wobei aber auch nochmals
klargestellt wird, dass es sich um Ã�berprÃ¼fungen "im Einzelfall" handeln muss,
also keine generelle und anlasslose Einschaltung des MDK in Betracht kommt. Der
Gesetzgeber hat diese Problematik ebenfalls erkannt und nunmehr mit Â§ 275 Abs.
1c SGB V (i.d.F. des GKV-WettbewerbsstÃ¤rkungsgesetzes vom 26.3.2007 (BGBl. I
378), in Kraft seit dem 1.4.2007) eine Konkretisierung der MDK-Ã�berprÃ¼fungen
vorgenommen, um die von einzelnen Kran-kenkassen "in unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�iger
und nicht sachgerechter Weise zur Einzelfallsteue-rung" genutzten
PrÃ¼fmÃ¶glichkeiten einzuschrÃ¤nken (so die GesetzesbegrÃ¼ndung, BT-Drucks
16/3100 S 171). Die Ã�berprÃ¼fung eines Krankenhauses (Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1 SGB
V) ist nunmehr zeitnah durchzufÃ¼hren, und zwar innerhalb von sechs Wochen
nach Eingang der Abrechnung des Krankenhauses (Â§ 275 Abs. 1c Satz 1 und 2 SGB
V). Mit dieser Frist-setzung und der in Â§ 275 Abs. 1c Satz 3 SGB V zu Lasten der
Krankenkasse vorgesehenen Aufwandspauschale von 100 Euro bei ergebnisloser
PrÃ¼fung soll "als Beitrag zu dem angestrebten BÃ¼rokratieabbau Anreize gesetzt
werden, um EinzelfallprÃ¼fungen zukÃ¼nftig zielorientierter und zÃ¼giger
einzusetzen" (so BT-Drucks 16/3100 S 171; vgl. auch Sieper, Die EinschrÃ¤nkung
des auÃ�ergerichtlichen MDK-Ã�berprÃ¼fungsverfahrens nach Â§ 275 Abs. 1c SGB
V, GesR 2007, 446).

d) Im Rahmen einer nach diesen Voraussetzungen ordnungsgemÃ¤Ã� eingeleiteten
PrÃ¼fung hat das Krankenhaus schlieÃ�lich auf der dritten Stufe der
Sachverhaltserhebung dem MDK auch Ã¼ber die Anzeige nach Â§ 301 SGB V und
den Kurzbericht hinaus alle weiteren Angaben zu erteilen und Unterlagen
vorzulegen, die im Einzelfall zur Beantwortung der Anfrage der Krankenkasse
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benÃ¶tigt werden. Rechtsgrundlage hierfÃ¼r ist Â§ 276 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2
SGB V. Danach galt: "Haben die Krankenkassen nach Â§ 275 Abs. 1 bis 3 eine
gutachtliche Stellungnahme oder PrÃ¼fung durch den Medizinischen Dienst veran-
lasst, sind die Leistungserbringer verpflichtet, Sozialdaten auf Anforderung des
Medizini-schen Dienstes unmittelbar an diesen zu Ã¼bermitteln, soweit dies fÃ¼r
die gutachtliche Stellungnahme und PrÃ¼fung erforderlich ist." Auf dieser
Grundlage ist der MDK ermÃ¤chtigt, die erforderlichen Sozialdaten bei den
KrankenhÃ¤usern anzufordern (vgl BSGE 90, 1 = SozR 3-2500 Â§ 112 Nr. 3) und das
Krankenhaus zu deren Vorlage verpflichtet, soweit auch mit medizinischer Expertise
nur durch die Angaben gemÃ¤Ã� Â§ 301 SGB V und einen ergÃ¤nzenden
Kurzbericht eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung der
KrankenhausbehandlungsbedÃ¼rftigkeit oder anderer Fragen der Abrechnung nicht
mÃ¶glich ist. Auf der Vertragsebene wird dies durch Â§ 2 Abs. 2 Satz 2 KÃ�V
ausdrÃ¼cklich bestÃ¤tigt."

Soweit das BSG in der zitierten Entscheidung auf Vorschriften des Rheinland-
PfÃ¤lzischen KÃ�V abstellt, stimmen diese im Wesentlichen wortgleich mit dem
nordrhein-westfÃ¤lischen KÃ�V Ã¼berein.

In einer spÃ¤teren Entscheidung vom 16.05.2012 (B 3 KR 14/11 R, Rz. 22, 23) hat
das BSG ergÃ¤nzend ausgefÃ¼hrt:
"e) Die Ausschlussfrist des Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V besitzt nur fÃ¼r die dritte
Ebene der Sachverhaltsermittlung Bedeutung, also fÃ¼r die Erhebung von
Sozialdaten beim Krankenhaus gemÃ¤Ã� Â§ 276 Abs. 2 S 1 Halbs. 2 SGB V.
"PrÃ¼fung" i.S. von Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V ist demnach nicht jede Befassung des
MDK mit medizinischen Fragen aus Anlass der den Krankenkassen zwingend
aufgetragenen Kontrolle von Krankenhausabrechnungen (vgl. dazu eingehend BSGE
106, 214 = SozR 4-2500 Â§ 275 Nr. 3, RdNr. 19; ebenso BSG vom 16.5.2012 â�� B 3
KR 12/11 R , RdNr. 10). PrÃ¼fungstÃ¤tigkeit im Sinne dieser Norm entfaltet der
MDK vielmehr erst dann, wenn auch von ihm die OrdnungsgemÃ¤Ã�heit einer
Abrechnung nicht allein anhand der vom Krankenhaus bei der Aufnahme oder der
Abrechnung Ã¼berlassenen Daten beurteilbar ist und deshalb gemÃ¤Ã� Â§ 276
Abs. 2 S 1 Halbs. 2 SGB V beim Krankenhaus selbst zusÃ¤tzliche Sozialdaten
erhoben werden mÃ¼ssen â�� wenn also der Sachverhalt nur anhand zusÃ¤tzlicher
medizinischer Unterlagen und Angaben des Krankenhauses und/oder seiner
Mitarbeiter zu klÃ¤ren ist, also insbesondere die Kranken-behandlungsakte oder
Teile davon eingesehen werden mÃ¼ssen. Dies folgt aus dem sys-tematischen
Zusammenhang mit der Aufwandspauschale des Â§ 275 Abs. 1c S 3 SGB V. Dieser
kommt, wie das BSG bereits entschieden hat, kein Straf- oder Sanktionscharakter
zu, sondern sie dient â�� wie schon die Bezeichnung "Aufwandspauschale" zum
Ausdruck bringt â�� dem Ausgleich eines besonderen Zusatzaufwandes infolge der
nochmaligen und zeitaufwÃ¤ndigen Befassung mit einem bereits abgeschlossenen
Versorgungsvorgang. ZahlungsansprÃ¼che nach Â§ 275 Abs. 1c S 3 SGB V kÃ¶nnen
deshalb nur entstehen, wenn dem Krankenhaus auf den PrÃ¼fantrag hin
Ã¼berhaupt ein tatsÃ¤chlicher Aufwand entstanden ist, der Ã¼ber die ErfÃ¼llung
der Ã¼blichen Mitteilungs- und Abrechnungsobliegenheiten hinaus reicht (vgl. BSGE
106, 214 = SozR 4-2500 Â§ 275 Nr. 3, RdNr. 16 f). DemgemÃ¤Ã� kann die
Ausschlussfrist des Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V fÃ¼r die PrÃ¼ftÃ¤tigkeit des MDK
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auch nur dann von Bedeutung sein, wenn sie Ã¼ber eine Beratung der
Krankenkasse auf der Grundlage der dieser vom Krankenhaus bereits
Ã¼berlassenen Daten hinausreicht und â�� auf der Basis von Â§ 276 Abs. 2 S 1
Halbs. 2 SGB V â�� eine eigenstÃ¤ndige Erhebung von Sozialdaten zum Gegenstand
hat.

f) Erfasst demzufolge die Ausschlusswirkung des Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V nur MDK-
PrÃ¼fauftrÃ¤ge auf der 3. Stufe der AbrechnungsprÃ¼fung, so folgt daraus im
Umkehrschluss, dass die Rechnungskontrolle auf den beiden ersten PrÃ¼febenen
unabhÃ¤ngig hiervon erfolgt. Die Wahrnehmung der dabei anfallenden
PrÃ¼ftÃ¤tigkeit ist den Krankenkassen indes nicht freigestellt; sie sind â�� ebenso
wie die KrankenhÃ¤user â�� grundsÃ¤tzlich zur beschleunigten
Rechnungsabwicklung verpflichtet (vgl. dazu insbesondere BSG SozR 4-2500 Â§ 112
Nr. 6 RdNr. 16 m.w.N.; BSGE 102, 181 = SozR 4-2500 Â§ 109 Nr. 15, RdNr. 37 f; 
BSGE 105, 150 = SozR 4-2500 Â§ 109 Nr. 20, RdNr. 13). Daran hat sich durch die
EinfÃ¼hrung des Â§ 275 Abs. 1c SGB V nichts geÃ¤ndert. Die
AbrechnungsprÃ¼fung ist weiterhin eine elemen-tare Aufgabe zur Wahrung der
Wirtschaftlichkeit der Versorgung und obliegt den Kranken-kassen (vgl. BSGE 106,
214 = SozR 4-2500 Â§ 275 Nr. 3 RdNr.19; ebenso BSG vom 16.5.2012 â�� B 3 KR
12/11 R , RdNr. 10). Nach der Vorstellung des Gesetzgebers gilt die
Ausschlusswirkung der Sechs-Wochen-Frist des Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V aber nicht
fÃ¼r den gesamten PrÃ¼fvorgang der Krankenkassen, sondern ausschlieÃ�lich auf
der Ebene der Sachverhaltserhebung durch den MDK unter Einbeziehung des
Krankenhauses. Auf den beiden vorgeschalteten PrÃ¼febenen verbleibt es
hingegen bei der allgemeinen Verpflichtung der Krankenkassen, die von den
KrankenhÃ¤usern vorgelegten Abrechnungen zÃ¼gig auf ihre sachliche und
rechnerische Richtigkeit zu Ã¼berprÃ¼fen. BeschrÃ¤nkt sind sie hierbei nach
Ablauf der Frist des Â§ 275 Abs. 1c S 2 SGB V aber insoweit, dass der medizinische
Sachverhalt nicht mehr durch Ermittlungen des MDK gemÃ¤Ã� Â§ 276 Abs. 2 S 1
Halbs. 2 SGB V Ã¼berprÃ¼ft oder weiter aufgeklÃ¤rt werden kann. Entsprechende
PrÃ¼fauftrÃ¤ge an den MDK sind unzulÃ¤ssig und die KrankenhÃ¤user nicht mehr
zur Ã�bermittlung von Sozialdaten verpflichtet."

Im vorliegenden Fall haben die PrÃ¼fungen der Krankenhausabrechnungen durch
den MDK auf der dritten Stufe der Sachverhaltserhebung stattgefunden. Denn der
MDK hat in den streitbefangenen BehandlungsfÃ¤llen Daten beim Krankenhaus
erhoben. Dies fÃ¼hrte zur Anwendung der Vorgaben und Rechtsfolgen des Â§ 275
Abs. 1c SGB V, unabhÃ¤ngig davon, ob man die TÃ¤tigkeit des MDK â�� wie der
Gesetzgeber in Â§ 275 Abs. 1 Satz 1 SGB V â�� als "PrÃ¼fung von
Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistung" oder als "PrÃ¼fung der
ordnungsgemÃ¤Ã�en Abrechnung bei AuffÃ¤lligkeiten" qualifiziert oder â�� wie der
1. Senat des BSG in freier Rechtsauslegung und -schÃ¶pfung seit den Urteilen vom
01.07.2014 â�� als "PrÃ¼fung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit". Egal, in
welchem PrÃ¼fregime der MDK bei der PrÃ¼fung von Krankenhausabrechnungen
tÃ¤tig wird: Sobald er von der Krankenkasse in die PrÃ¼fung einbezogen wird und
selbst Daten beim Krankenhaus erhebt, findet Â§ 275 Abs. 1c SGB V Anwendung.

Dass dies nicht nur dem Gesetz (in seiner bis 31.12.2015 geltenden Fassung),
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sondern auch dem Willen des Gesetzgebers dieser Bestimmung entspricht, ergibt
sich aus der EinfÃ¼gung des Satz 4 in Â§ 275 Abs. 1c SGB V durch Artikel 6 Nr. 21a
des Gesetz zur Reform zur Struktur der Krankenhausversorgung
(Krankenhausstrukturgesetz â�� KHSG) vom 10.12.2015 (BGBl. I S. 2229). Dieser
lautet: "Als PrÃ¼fung nach Satz 1 ist jede PrÃ¼fung der Abrechnung eines
Krankenhauses anzusehen, mit der die Krankenkasse den medizi-nischen Dienst
beauftragt und die eine Datenerhebung durch den medizinischen Dienst beim
Krankenhaus erfordert." Zwar ist Artikel 6 Nr. 21a KHSG erst am 01.01.2016 in Kraft
getreten (vgl. Artikel 9 Abs. 1 KHSG); insofern hat das BSG recht, wenn es im Urteil
vom 25.10.2016 (B 1 KR 22/16R) feststellt, dass der AnfÃ¼gung des Satzes 4 an Â§
275 Abs. 1c SGB V keine RÃ¼ckwirkung zukommt. Jedoch wird aus der
GesetzesbegrÃ¼ndung deutlich, dass der eingefÃ¼gte Satz 4 eine
Auslegungsbestimmung ("als PrÃ¼fung nach Satz 1 ist anzusehen") enthÃ¤lt, die
auch fÃ¼r in der Vergangenheit bereits abgerechnete BehandlungsfÃ¤lle
angewandt werden kann. So heiÃ�t es in der BegrÃ¼ndung zu Â§ 275 Abs. 1c Satz
4 SGB V (vgl. BT-Drucksache 18/6586, S. 110):
"In einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) (BSG 1 KR 29/13R) hat der
erkennende 1. Senat eine rechtliche Differenzierung zwischen
AuffÃ¤lligkeitsprÃ¼fungen und PrÃ¼fungen auf sachlich-rechnerische Richtigkeit
einer Krankenhausrechnung vorgenommen. WÃ¤hrend er auf
AuffÃ¤lligkeitsprÃ¼fungen Â§ 275 Absatz 1c anwendet, ist er der Auffassung, dass
diese Vorschrift fÃ¼r PrÃ¼fungen der sachlich-rechnerischen Richtigkeit nicht gilt.
FÃ¼r Letztere gelte weder die Frist des Â§ 275 Absatz 1c Satz 2 noch die Pflicht zur
Entrichtung eine Auf-wandspauschale nach Â§ 275 Absatz 1c Satz 3. Vielmehr
unterlÃ¤gen sie einem eigenen PrÃ¼fregime.
Infolge dieses Urteils sind zwischen KrankenhÃ¤usern und Krankenkassen Probleme
entstanden, weil Krankenkassen sich bei PrÃ¼fungen der
Krankenhausabrechnungen durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK) vermehrt auf den Standpunkt stellen, es handele sich
um PrÃ¼fungen der sachlich-rechnerischen Richtigkeit, bei denen keine
Aufwandspauschale zu zahlen und keine Frist zu beachten sei. Hinzu kommt, dass
im Schrifttum teilweise kritisiert wird, dass es fÃ¼r die Trennung der beiden
PrÃ¼farten im Gesetz keine hinreichende StÃ¼tze gebe und es an
Abgrenzungskriterien fehle.

Deshalb wird mit der Neuregelung des Â§ 275 Absatz 1c Satz 4 nunmehr bestimmt,
dass sich die Fristen- und Anzeigeregelung des Satzes 2 und die Regelung zur
Aufwandspauschale in Satz 3 auf jede PrÃ¼fung der Abrechnung einer stationÃ¤ren
Behandlung beziehen, mit der eine Krankenkasse den MDK beauftragt und die eine
Datenerhebung durch den MDK beim Krankenhaus erfordert. Dies gilt sowohl fÃ¼r
die vom 1. Senat des BSG ange-sprochenen AuffÃ¤lligkeitsprÃ¼fungen als auch
fÃ¼r die PrÃ¼fungen auf sachlich-rechnerische Richtigkeit. Mit der Voraussetzung,
dass es sich um PrÃ¼fungen handeln muss, die eine Datenerhebung durch den
MDK erfordern, wird auf das vom BSG entwickelte System der dreistufigen
Sachverhaltsermittlung Bezug genommen. Dadurch wird in Ã�bereinstimmung mit
diesem Ansatz zum Ausdruck gebracht, dass Â§ 275 Absatz 1c nur fÃ¼r
PrÃ¼fungen auf der dritten Stufe der Sachverhaltserhebung anwendbar ist. Dies ist
dann der Fall, wenn der MDK den PrÃ¼fauftrag der Krankenkasse nur mit Angaben
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und Unterlagen des Krankenhauses erfÃ¼llen kann und deshalb eine PrÃ¼fung
durchfÃ¼hren muss, die AuÃ�enwirkung auf das Krankenhaus hat. Durch eine
derartige PrÃ¼fung entsteht dem Krankenhaus ein besonderer Aufwand, der â��
falls es nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages kommt â�� durch die
Pauschale zu entschÃ¤digen ist."

Mit der Regelung des Â§ 275 Abs. 1c Satz 4 SGB V wird also, auch wenn die
Vorschrift erst zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist, kein "neues" Recht nur fÃ¼r
kÃ¼nftige, ab 01.01.2016 zu behandelnden FÃ¤lle geschaffen, sondern â�� auch
fÃ¼r abgeschlossene PrÃ¼ffÃ¤lle im Sinne von Â§ 275 Abs. 1c Satz 1 bis 3 SGB V
â�� klargestellt, dass als PrÃ¼fung nach Satz 1 jede PrÃ¼fung einer
Krankenhausabrechnung gilt, mit der die Krankenkasse den MDK beauftragt und die
eine Datenerhebung durch den MDK beim Krankenhaus erfordert. Da dies auf den
streitbefangenen Fall zutrifft, hat die KlÃ¤gerin die Aufwandspauschale zu Recht
gezahlt und keinen Anspruch auf deren Erstattung.

II.

UnabhÃ¤ngig von der RechtmÃ¤Ã�igkeit der Aufwandspauschalen-Zahlungen der
KlÃ¤gerin ist der von ihr geltend gemachte Erstattungsanspruch aber auch aus
einem anderen Grund ausgeschlossen. Indem die KlÃ¤gerin den MDK mit einer
PrÃ¼fung der jeweiligen Krankenhausabrechnung nach Â§ 275 Abs. 1 SGB V
beauftragt und aufgrund des jeweiligen PrÃ¼fergebnisses, das in keinem der 23
PrÃ¼ffÃ¤lle zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages gefÃ¼hrt hatte, jeweils
die Aufwandspauschale in HÃ¶he von 300,00 EUR gezahlt hat, ist bei der Beklagten
ein Vertrauen auf die RechtmÃ¤Ã�igkeit und das Behalten-dÃ¼rfen der
Aufwandspauschale geschaffen worden. WÃ¼rde die Rechtsprechung des BSG in
den Urteilen vom 01.07.2014, 14.10.2014, 23.06.2015, 25.10.2016, 28.03.2017 und
23.05.2017, wonach bei PrÃ¼fung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der
Krankenhausabrechnung keine Aufwandspauschale anfÃ¤llt, auch wenn die
PrÃ¼fung nicht zu einer Minderung des Abrechnungsbetrages fÃ¼hrt, auch auf in
der Vergangenheit liegende abgeschlossene AbrechnungsfÃ¤lle angewandt, um
daraus einen Erstattungsanspruch zu begrÃ¼nden, lÃ¤ge darin ein VerstoÃ� gegen
die GrundsÃ¤tze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes als Ausfluss des
Rechtsstaatsprinzip (Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz), der nicht hinzunehmen ist.
Wenn der 1. Senat des BSG die "weitergehende Auffassung des frÃ¼her auch
zustÃ¤ndigen 3. Senats" nunmehr aufgibt (so ausdrÃ¼cklich im Urteil vom
25.10.2016 â�� B 1 KR 22/16 R â�� Rz. 9 nach "juris"), kann dies nicht dazu
fÃ¼hren, dass Handlungen, die â�� wie oben aufgezeigt â�� seinerzeit im Einklang
mit dem fÃ¼r die Auslegung des Rechts damals zustÃ¤ndigen hÃ¶chsten
Fachgerichtes standen (hier: die Zahlung der Aufwandspauschalen) heute allein
aufgrund einer Ã�nderung der ZustÃ¤ndigkeit beim BSG und die Aufgabe der
Rechtsprechung des damals (auch) zustÃ¤ndigen 3. Senats durch den heute (allein)
zustÃ¤ndigen 1. Senat rechtsgrundlos sind, dass also aus dem damals mit
Rechtsgrund von der Beklagten Erlangten nunmehr â�� rÃ¼ckwirkend (!) â�� etwas
"ohne rechtlichen Grund" Erlangtes wird, das nach den GrundsÃ¤tzen der
ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben wÃ¤re. Die Ã�nderung der
Rechtsprechung begrÃ¼ndet keinen in die Vergangenheit zurÃ¼ckweisenden
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Ã¶ffentlichen-rechtlichen Erstattungsanspruch.

Dem steht der Beschluss der BVerfG vom 26.11.2018 (1 BvR 318/17, 1 BvR 2207/17
, 1 BvR 1474/17) nicht entgegen. Dieser Nichtannahmebeschluss betrifft
ausschlieÃ�lich Verfahren, in denen KrankenhaustrÃ¤ger ihren vermeintlichen
Anspruch auf die Aufwandspauschale gegen Krankenkassen eingeklagt hatten und
zuletzt vor dem BSG mit ihrem Begehren erfolglos geblieben waren. Im
vorliegenden Fall geht es jedoch darum, ob die Krankenkasse einen Anspruch auf
Erstattung der aus ihrer damaligen Sicht und der Sicht der KrankenhaustrÃ¤gerin
zurecht gezahlten Aufwandspauschale allein aufgrund der geÃ¤nderten
Rechtsprechung und Rechtsauslegung des BSG hat. Ein solcher Anspruch begegnet,
wie oben dargelegt, erheblichen rechtsstaatlichen Bedenken und wird von der
Kammer verneint. Ã�ber eine derartige Fallgestaltung hat das BVerfG bisher nicht
entschieden. Das BVerfG hat im Beschluss vom 26.11.2018 (unter Rz. 52)
ausgefÃ¼hrt: "Das Bundesverfassungsgericht zieht die Grenzen richterlicher
Rechtsfortbildung enger, wenn sie sich nachteilig auf ein verfassungsrechtlich
besonders geschÃ¼tztes Rechtsgut auswirkt (vgl. BVerfGE 49, 304 (319)) und je
schwerer die beeintrÃ¤chtigte Rechtsposition verfassungsrechtlich wiegt (vgl.
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 31. Oktober 2016 â�� 1
BvR 871/13 u.a.)." Vor diesem Hintergrund besteht in RÃ¼ckabwicklungsfÃ¤llen wie
dem vorliegenden ein engerer Spielraum fÃ¼r die richterliche Rechtsfortbildung.
Betroffen sind nicht nur schlichte ZahlungsansprÃ¼che zwischen juristischen
Personen ohne VerknÃ¼pfung mit verfassungsrechtlich geschÃ¼tzten
Rechtspositionen. Das BVerfG (a.a.O., Rz. 33) selbst hat die vor der geÃ¤nderten
BSG-Rechtsprechung vorherrschende Auslegung der maÃ�geblichen Vorschrift des 
Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1, Alt. 2 SGB V, die Grundlage der Zahlung der
Aufwandspauschale seitens der KlÃ¤gerin an die Beklagte war, als "vertretbar,
wenn nicht sogar naheliegend" bezeichnet. Vorliegend geht es Ã¼ber die
Rechtsauslegung hinaus um den rechtsstaatlich bedeutsamen und von Art. 20 Abs.
3 GG geschÃ¼tzten Gedanken des Vertrauensschutzes.

Die hiervon abweichende Rechtsauffassung des LSG NRW im Urteil vom 13.12.2018
(L 5 KR 738/16) Ã¼berzeugt die Kammer nicht. Das LSG Baden-WÃ¼rttemberg hat
im Urteil vom 09.04.2019 (L 11 KR 1359/18) unter Rz. 34 bis 38 (nach "juris")
ausgefÃ¼hrt: "Die RÃ¼ckforderung der gezahlten Aufwandspauschale ist der
KlÃ¤gerin unter dem Gesichtspunkt einer unzulÃ¤ssigen RechtsausÃ¼bung wegen
widersprÃ¼chlichen Verhaltens nach den GrundsÃ¤tzen von Treu und Glauben
verwehrt. Zwar sanktioniert die Rechtsordnung widersprÃ¼chliches Verhalten einer
Partei grundsÃ¤tzlich nicht mit einem automatischen Rechtsverlust.
WidersprÃ¼chliches Verhalten ist aber dann rechtsmissbrÃ¤uchlich, wenn fÃ¼r den
anderen Teil ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden ist oder wenn andere
besondere UmstÃ¤nde die RechtsausÃ¼bung als treuwidrig erscheinen lassen (BSG
19.04.2016, B 1 KR 33/15 R, SozR 4-2500 Â§ 109 Nr. 57 m.w.N). Diese
Voraussetzungen sind in der hiesigen Fallkonstellation erfÃ¼llt. Eine
differenzierende Betrachtungsweise nach Art der PrÃ¼fung, d.h. eine
Unterscheidung in AuffÃ¤lligkeitsprÃ¼fung und PrÃ¼fung der sachlich-
rechnerischen Richtigkeit im Hinblick auf den Anwendungsbereich der Norm war
hier-bei von den Beteiligten und auch der erst- und zweitinstanzlichen
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Rechtsprechung ebenso wie in der Literatur nicht in Betracht gezogen worden." Das
vom BSG entwickelte dreistufige PrÃ¼fverfahren mit unterschiedlichen Auskunfts-
und Mitteilungspflichten haben die Beteiligten ohne weitere Differenzierung auf alle
PrÃ¼fungen angewandt. "Ã�bereinstimmend" â�� so das LSG Baden-
WÃ¼rttemberg weiter â�� "wurde das PrÃ¼fregime des Â§ 275 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m.
Abs. 1c SGB V auch auf die PrÃ¼fung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit
angewandt. Insbesondere auch die Beteiligten des hiesigen Rechtsstreits waren sich
seinerzeit einig Ã¼ber die aus ihrer Sicht damals geltende, eine weitere
Differenzierung nicht vorsehende Rechtslage. Das Ã¼bereinstimmende inhaltliche
VerstÃ¤ndnis der Norm wurde von der Instanzen-Rechtsprechung geteilt. Der Irrtum
der beteiligten Akteure Ã¼ber den Bedeutungsgehalt der Norm wurde letztlich zu
einer Regel, die allgemein auf Akzeptanz gestoÃ�en und angewandt worden ist. Die
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Jahr 2014 kam daher fÃ¼r die
Beteiligten Ã¼berraschend. Auch wenn die bisherigen AusfÃ¼hrungen des BSG
nicht geeignet waren, schutzwÃ¼rdiges Vertrauen zu begrÃ¼nden, so wurden
andererseits auch keine Zweifel an der Richtigkeit des von den beteiligten Akteuren
zugrunde gelegten VerstÃ¤ndnisses der Norm geweckt. Insbesondere waren die
sachkundigen Beteiligten sich einig, dass auch bei KodierungsprÃ¼fungen der den
KrankenhÃ¤usern entstehende Aufwand pauschal abzugelten ist. Dies entspricht
auch der Vorstellung des Gesetzgebers, wie die ab 01.01.2016 geltende Fassung
des Â§ 275 Abs. 1c Satz 4 SGB V belegt. Vor dem Hintergrund dieses Konsenses der
Beteiligten in Verbindung mit der damaligen Rechtsprechung erscheint es unbillig
und damit treuwidrig i.S.d. Â§ 242 BGB, in bereits abgeschlossenen FÃ¤llen, in
denen die Aufwandspauschale ohne Vorbehalt gezahlt worden ist und die weder
durch eine Klage noch einen sonstigen Vorbehalt offengehalten worden sind,
nunmehr die gezahlten Aufwandspauschale zurÃ¼ckzufordern."

Dem schlieÃ�t sich die erkennende Kammer an.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 154 Abs.
1, 161 Abs. 1, 162 Abs. 1 und 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Die Streitwertfestsetzung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 40, 52
Abs. 1 und 3 Gerichtskostengesetz (GKG).

Erstellt am: 01.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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